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(54) RAUCHWARNMELDEVORRICHTUNG UND VERFAHREN ZU EINEM BETRIEB UND/ODER 
EINER KALIBRIERUNG DER RAUCHWARNMELDEVORRICHTUNG

(57) Es wird eine Rauchwarnmeldevorrichtung (10)
mit zumindest einer Sensoreinheit (12) zu einem Erfas-
sen eines Warnsignals eines Rauchwarnmelders (14),
mit zumindest einer Kommunikationseinheit (16) zu einer
datentechnischen Kommunikation mit zumindest einer,

insbesondere von einem Rauchwarnmelder (14) ver-
schiedenen, externen Einheit (18) und mit zumindest ei-
ner Befestigungseinheit (20) zu einer, insbesondere lös-
baren, Befestigung an dem Rauchwarnmelder (14) vor-
geschlagen.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Es sind bereits unterschiedliche Rauchwarn-
meldevorrichtungen vorgeschlagen worden.

Offenbarung der Erfindung

[0002] Es wird eine Rauchwarnmeldevorrichtung mit
zumindest einer Sensoreinheit zu einem Erfassen eines
Warnsignals eines Rauchwarnmelders, mit zumindest
einer Kommunikationseinheit zu einer datentechnischen
Kommunikation mit zumindest einer, insbesondere von
einem Rauchwarnmelder verschiedenen, externen Ein-
heit und mit zumindest einer Befestigungseinheit zu ei-
ner, insbesondere lösbaren, Befestigung an dem Rauch-
warnmelder vorgeschlagen.
[0003] Die Rauchwarnmeldevorrichtung umfasst ins-
besondere zumindest ein Gehäuse. Das Gehäuse ist
vorzugsweise flach, insbesondere tellerförmig, ausgebil-
det. Beispielsweise weist das Gehäuse eine flache Zy-
linderform auf. Alternativ ist auch denkbar, dass das Ge-
häuse würfelförmig, kugelförmig oder eine andere, ei-
nem Fachmann als sinnvoll erscheinende Form aufweist.
Die Sensoreinheit und/oder die Kommunikationseinheit
sind/ist vorzugsweise an, insbesondere zumindest teil-
weise in, dem Gehäuse angeordnet. Die Befestigungs-
einheit ist vorzugsweise an dem Gehäuse angeordnet.
Es ist denkbar, dass die Befestigungseinheit einstückig
mit dem Gehäuse ausgebildet ist. Darunter, dass "zu-
mindest eine Einheit und zumindest eine weitere Ein-
heit/ein Objekt zumindest teilweise einstückig miteinan-
der ausgebildet sind" soll insbesondere verstanden wer-
den, dass zumindest ein Element der Einheit einstückig
mit zumindest einem weiteren Element der weiteren Ein-
heit/mit dem Objekt ausgebildet ist. Unter "einstückig"
kann zumindest stoffschlüssig verbunden verstanden
werden, beispielsweise durch einen Schweißprozess, ei-
nen Klebeprozess, einen Anspritzprozess und/oder ei-
nen anderen, dem Fachmann als sinnvoll erscheinenden
Prozess, und/oder vorteilhaft in einem Stück geformt ver-
standen werden, wie beispielsweise durch eine Herstel-
lung aus einem Guss und/oder durch eine Herstellung in
einem Ein- oder Mehrkomponentenspritzverfahren und
vorteilhaft aus einem einzelnen Rohling. Eine lösbare Be-
festigung ist insbesondere zerstörungsfrei lösbar. Die
Befestigungseinheit umfasst vorzugsweise zumindest
ein Befestigungselement zu einer Befestigung des Ge-
häuses an dem Rauchwarnmelder. Vorzugsweise ist das
Befestigungselement durch das Gehäuse gebildet. Bei-
spielsweise ist das Befestigungselement als ein Bajo-
nettverschluss zu einer Aufnahme des Rauchwarnmel-
ders ausgebildet. Alternativ ist auch denkbar, dass das
Befestigungselement als ein Klebeband, insbesondere
als ein doppelseitiges Klebeband, als ein Klettstreifen,
als ein Permanentmagnet, als eine Ausnehmung in dem
Gehäuse für eine Schraube oder dergleichen, als ein

Formschlusselement, als ein Rastvorsprung, als eine
Rastausnehmung, als eine Klemme oder als ein anderes,
einem Fachmann als sinnvoll erscheinendes Befesti-
gungselement ausgebildet ist. Es ist denkbar, dass der
Rauchwarnmelder zumindest ein zu dem Befestigungs-
element korrespondierendes Befestigungselement auf-
weist, beispielsweise eine Klebefläche, ein Klebeband,
einen Klettstreifen, einen Permanentmagneten, eine
Ausnehmung in einem Rauchwarnmeldergehäuse des
Rauchwarnmelders für eine Schraube oder dergleichen,
ein Formschlusselement, eine Rastausnehmung, einen
Rastvorsprung, eine Klemme oder ein anderes, einem
Fachmann als sinnvoll erscheinendes Befestigungsele-
ment. Es ist auch denkbar, dass der Rauchwarnmelder
frei von speziell zu dem Befestigungselement der Befes-
tigungseinheit der Rauchwarnmeldevorrichtung korres-
pondierenden Befestigungselementen ausgebildet ist.
Das Gehäuse ist vorzugsweise durch das zumindest eine
Befestigungselement an einer Gebäudestruktur befes-
tigbar. Es ist alternativ oder zusätzlich auch denkbar,
dass die Befestigungseinheit ein weiteres Befestigungs-
element umfasst, um das Gehäuse an der Gebäudes-
truktur zu befestigen. Es ist denkbar, dass das weitere
Befestigungselement identisch oder verschieden zu dem
Befestigungselement der Befestigungseinheit ausgebil-
det ist. Vorzugsweise liegt das Gehäuse in zumindest
einem Betriebszustand direkt an dem Rauchwarnmelder
an.
[0004] Die Kommunikationseinheit ist vorzugsweise
zu einer kontaktlosen datentechnischen Kommunikation
mit der zumindest einen externen Einheit vorgesehen.
Alternativ oder zusätzlich ist auch denkbar, dass die
Kommunikationseinheit zu einer kontaktbasierten daten-
technischen Kommunikation mit der zumindest einen ex-
ternen Einheit vorgesehen ist. Die Kommunikationsein-
heit ist beispielsweise als eine funkbasierte Kommunika-
tionseinheit, als eine induktionsbasierte Kommunikati-
onseinheit, als eine kontaktbasierte elektrische Kommu-
nikationseinheit, als eine, insbesondere kontaktbasierte
und/oder kontaktlose, optische Kommunikationseinheit
oder als eine andere, einem Fachmann als sinnvoll er-
scheinende Kommunikationseinheit ausgebildet. Die ex-
terne Einheit ist beispielsweise als ein Smartphone, als
ein Laptop, als ein Rechner, als ein Server, als eine
Cloud, als ein Gateway, insbesondere als ein Smart-Ho-
me-Gateway, oder als eine andere, einem Fachmann als
sinnvoll erscheinende externe Einheit ausgebildet. Die
Sensoreinheit ist vorzugsweise dazu vorgesehen, ein
Warnsignal des Rauchwarnmelders optisch, akustisch
oder haptisch zu erfassen. Vorzugsweise umfasst die
Sensoreinheit zumindest einen Akustiksensor, insbe-
sondere ein Mikrofon, der dazu eingerichtet ist, ein akus-
tisches Warnsignal des Rauchwarnmelders zu erfassen.
Die Kommunikationseinheit ist insbesondere dazu vor-
gesehen, eine Information zu einem mittels der Sensor-
einheit erfassten Warnsignal des Rauchwarnmelders an
die zumindest eine externe Einheit zu übertragen. Es ist
denkbar, dass die externe Einheit zumindest ein Ausga-
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bemittel, beispielsweise einen Bildschirm, einen Laut-
sprecher, eine LED, eine Glühlampe oder dergleichen,
zu einer Ausgabe einer Information zu dem ermittelten
Warnsignal, vorzugsweise an einen Nutzer, umfasst.
[0005] Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung
der Rauchwarnmeldevorrichtung kann ein nicht vernetz-
ter Rauchwarnmelder vernetzt werden, insbesondere in
einem Smart-Home-System oder dergleichen. Vorteil-
haft kann ein nicht vernetzter Rauchwarnmelder beson-
ders komfortabel und zeitsparend vernetzt werden. Ins-
besondere kann eine besonders hohe Schutzfunktion
gegen Rauch, Brand oder dergleichen realisiert werden.
Vorteilhaft kann eine besonders hohe Verlässlichkeit bei
einer Erfassung eines Warnsignals eines Rauchwarn-
melders erreicht werden.
[0006] Außerdem wird vorgeschlagen, dass die Befes-
tigungseinheit dazu vorgesehen ist, den Rauchwarnmel-
der an einer, insbesondere der zuvor bereits genannten,
Gebäudestruktur zu befestigen. Es ist denkbar, dass der
Rauchwarnmelder mittels des zumindest einen Befesti-
gungselements, des weiteren Befestigungselements
und/oder mittels zumindest einem zusätzlichen Befesti-
gungselement der Befestigungseinheit an der Gebäude-
struktur befestigbar ist. Beispielsweise ist der Rauch-
warnmelder durch eine Befestigung des Gehäuses, bei-
spielsweise mittels des Befestigungselements und/oder
des weiteren Befestigungselements, an der Gebäudes-
truktur, zwischen dem Gehäuse und der Gehäusestruk-
tur befestigbar, insbesondere verklemmbar. Es ist auch
denkbar, dass die Befestigungseinheit derart ausgebil-
det ist, dass das Gehäuse in einem an der Gebäudes-
truktur befestigten Zustand des Gehäuses und des
Rauchwarnmelders zwischen dem Rauchwarnmelder
und der Gebäudestruktur angeordnet ist. Vorteilhaft kann
die Rauchwarnmeldevorrichtung, insbesondere die Be-
festigungseinheit der Rauchwarnmeldevorrichtung, zu
einer Befestigung des Rauchwarnmelders an der Ge-
bäudestruktur genutzt werden. Vorteilhaft kann auf zu-
sätzliche Befestigungselemente zu einer Befestigung
des Rauchwarnmelders an der Gebäudestruktur verzich-
tet werden. Vorteilhaft kann ein Rauchwarnmelder be-
sonders kostengünstig vernetzt und montiert werden.
[0007] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die
Sensoreinheit einen Vibrationssensor aufweist, der dazu
vorgesehen ist, Vibrationen zu erfassen, die durch ein,
insbesondere akustisches, Warnsignal des Rauchwarn-
melders erzeugbar sind. Vorzugsweise ist der Vibra-
tionssensor dazu eingerichtet, durch das Warnsignal des
Rauchwarnmelders erzeugbare Vibrationen, die bei-
spielsweise von dem Rauchwarnmelder auf das Gehäu-
se übertragbar sind, zu erfassen. Die Rauchwarnmelde-
vorrichtung umfasst insbesondere zumindest eine Steu-
er- oder Regeleinheit. Die Steuer- oder Regeleinheit ist
vorzugsweise dazu eingerichtet, Sensorsignale der Sen-
soreinheit, insbesondere zumindest des Vibrationssen-
sors und/oder des Akustiksensors, auszuwerten. Insbe-
sondere ist die Steuer- oder Regeleinheit dazu einge-
richtet, in Abhängigkeit von Sensorsignalen der Senso-

reinheit, insbesondere zumindest des Vibrationssensors
und/oder des Akustiksensors, zu ermitteln, ob der
Rauchwarnmelder ein Warnsignal ausgibt. Die Steuer-
oder Regeleinheit umfasst insbesondere zumindest ei-
nen Prozessor und ein Speicherelement sowie ein auf
dem Speicherelement gespeichertes Betriebspro-
gramm. Das Speicherelement ist vorzugsweise als digi-
tales Speichermedium, beispielsweise als eine Festplat-
te oder dergleichen ausgebildet. Vorzugsweise ist der
Vibrationssensor derart an, insbesondere in, dem Ge-
häuse angeordnet, dass der Vibrationssensor zumindest
in einem an dem Rauchwarnmelder angeordneten Zu-
stand auf einer dem Rauchwarnmelder zugewandten
Seite des Gehäuses angeordnet ist. Vorteilhaft kann eine
besonders hohe Erkennungsrate für das Warnsignal er-
reicht werden. Vorteilhaft kann ein Warnsignal eines
Rauchwarnmelders flexibel erfasst werden.
[0008] Weiterhin wird vorgeschlagen, dass die Senso-
reinheit zumindest einen optischen Sensor umfasst, der
dazu vorgesehen ist, ein optisches Warnsignal des
Rauchwarnmelders zu erfassen. Der Rauchwarnmelder
umfasst beispielsweise zumindest ein Ausgabeelement
zu einer optischen Ausgabe des Warnsignals, wobei das
Ausgabeelement als eine LED, als eine Glühlampe oder
als ein anderes, einem Fachmann als sinnvoll erschei-
nendes Ausgabeelement zu einer optischen Ausgabe ei-
nes Warnsignals ausgebildet ist. Vorzugsweise ist der
optische Sensor als ein, bevorzugt flexibler, Lichtleiter
ausgebildet, der insbesondere zu einem Erfassen des
Warnsignals mit dem Ausgabeelement des Rauchwarn-
melders verbindbar ist, vorzugsweise ohne das Ausga-
beelement des Rauchwarnmelders zu verdunkeln. Es ist
alternativ oder zusätzlich denkbar, dass der optische
Sensor einen Kamerasensor, einen CMOS-Sensor, ei-
nen CCD-Sensor, eine Photozelle, eine Photodiode oder
dergleichen umfasst. Vorteilhaft kann eine besonders
hohe Erkennungsrate für das Warnsignal erreicht wer-
den. Vorteilhaft kann ein Warnsignal eines Rauchwarn-
melders besonders zuverlässig erfasst werden. Vorteil-
haft kann ein Warnsignal eines Rauchwarnmelders fle-
xibel erfasst werden.
[0009] Ferner wird vorgeschlagen, dass die Rauch-
warnmeldevorrichtung zumindest eine, insbesondere
die zuvor bereits genannte, Steuer- oder Regeleinheit
umfasst, die zumindest ein Maschinenlernmodul um-
fasst, das dazu eingerichtet ist, einen Alarmerkennungs-
einlernprozess durchzuführen. Vorzugsweise ist die
Steuer- oder Regeleinheit mittels des Alarmerkennungs-
einlernprozesses des Maschinenlernmoduls zu einer Er-
mittlung eines Warnsignals des Rauchwarnmelders aus
mittels der Sensoreinheit erfassten Sensorsignalen an-
lernbar, bevorzugt anhand von Testwarnsignalen, die
insbesondere durch den Rauchwarnmelder ausgebbar
sind. Vorzugsweise trainiert eine Durchführung des Alar-
merkennungseinlernprozesses das Maschinenlernmo-
dul. Es ist denkbar, dass die Steuer- oder Regeleinheit,
insbesondere das Maschinenlernmodul, mittels der
Kommunikationseinheit über die zumindest eine externe
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Einheit ansteuerbar ist. Bevorzugt ist der Alarmerken-
nungseinlernprozess durch ein mittels der Kommunika-
tionseinheit übertragbares Steuersignal von der zumin-
dest einen externen Einheit aktivierbar. Alternativ oder
zusätzlich ist auch denkbar, dass die Rauchwarnmelde-
vorrichtung zumindest ein Eingabeelement, beispiels-
weise eine Taste, einen Knopf, einen Schalter, einen
Touchscreen oder dergleichen, umfasst, wobei insbe-
sondere durch eine Betätigung des Eingabeelements der
Alarmerkennungseinlernprozess aktivierbar ist. Ferner
ist denkbar, dass die Rauchwarnmeldevorrichtung zu-
mindest ein Ausgabeelement umfasst. Das Ausgabee-
lement der Rauchwarnmeldevorrichtung ist vorzugswei-
se an dem Gehäuse angeordnet. Das Ausgabeelement
der Rauchwarnmeldevorrichtung ist beispielsweise als
ein Lautsprecher, als eine LED, als eine Glühlampe oder
als ein anderes, einem Fachmann als sinnvoll erschei-
nendes Ausgabeelement ausgebildet. Das Ausgabeele-
ment der Rauchwarnmeldevorrichtung ist bevorzugt zu-
mindest dazu vorgesehen, einem Nutzer akustisch, op-
tisch und/oder haptisch einen Abschluss des Alarmer-
kennungseinlernprozesses zu signalisieren. Ferner ist
auch denkbar, dass das Ausgabeelement der Rauch-
warnmeldevorrichtung dazu vorgesehen ist, bei einer Er-
mittlung eines Warnsignals des Rauchwarnmelders
durch die Steuer- oder Regeleinheit anhand von mittels
der Sensoreinheit ermittelten Sensorsignalen, ein weite-
res Warnsignal auszugeben. Insbesondere ist die Steu-
er- oder Regeleinheit dazu eingerichtet, das Ausgabee-
lement der Rauchwarnmeldevorrichtung zu einer Aus-
gabe eines weiteren Warnsignals anzusteuern, wenn die
Steuer- oder Regeleinheit über die Kommunikationsein-
heit ein entsprechendes Steuersignal von der zumindest
einen externen Einheit empfängt. Unter einem "Maschi-
nenlernmodul" kann insbesondere eine Computerarchi-
tektur verstanden werden, die dazu eingerichtet ist, aus
Erfahrung Wissen zu generieren, insbesondere aus Bei-
spielen zu lernen und zu verallgemeinern. Vorzugsweise
umfasst das Maschinenlernmodul zumindest einen
selbstadaptiven Algorithmus. Bevorzugt ist das Maschi-
nenlernmodul als ein Tieflernmodul (Deep-Learning-Mo-
dul), insbesondere mit zumindest einem neuronalen
Netzwerk, ausgebildet. Unter einem "Tieflernmodul"
kann insbesondere ein Maschinenlernmodul verstanden
werden, das dazu eingerichtet ist, sich selbstständig lern-
relevante Merkmale vorzugeben. In einer alternativen
Ausbildung ist denkbar, dass das Maschinenlernmodul
zu einer Verarbeitung von von einem Benutzer vorgege-
benen lernrelevanten Merkmalen eingerichtet ist. Unter
einem "neuronalen Netzwerk" kann insbesondere eine
Computerarchitektur verstanden werden, die miteinan-
der vernetzte künstliche Neuronen umfasst. Das neuro-
nale Netzwerk kann insbesondere als ein einschichtiges
vorwärtsgerichtetes Netz (feedforward network), als ein
mehrschichtiges vorwärtsgerichtetes Netz (feedforward
network), als ein rekurrentes Netz oder als ein anderes,
einem Fachmann als sinnvoll erscheinendes neuronales
Netzwerk ausgebildet sein. Vorteilhaft kann die Rauch-

warnmeldevorrichtung zu einem Erfassen unterschiedli-
cher Warnsignale angelernt werden. Vorteilhaft kann die
Rauchwarnmeldevorrichtung an Rauchwarnmeldern mit
unterschiedlichen Warnsignalen genutzt werden. Vor-
teilhaft kann eine besonders komfortable Konfiguration
der Rauchwarnmeldevorrichtung zur Verfügung gestellt
werden.
[0010] Außerdem wird vorgeschlagen, dass die
Rauchwarnmeldevorrichtung eine Energiegewinnungs-
einheit umfasst, die dazu vorgesehen ist, aus dem Warn-
signal des Rauchwarnmelders elektrische Energie zu ge-
winnen. Vorzugsweise ist die Energiegewinnungseinheit
dazu vorgesehen, aus dem Warnsignal des Rauchwarn-
melders elektrische Energie zu einer Datenübertragung
zwischen der Rauchwarnmeldevorrichtung und der zu-
mindest einen externen Einheit zu gewinnen. Insbeson-
dere ist die Energiegewinnungseinheit dazu eingerichtet,
aus Schallwellen, Vibrationen und/oder elektromagneti-
scher Strahlung, die durch das Warnsignal des Rauch-
warnmelders erzeugbar sind/ist, elektrische Energie zu
gewinnen. Die Energiegewinnungseinheit umfasst vor-
zugsweise zumindest einen Nanogenerator. Die Rauch-
warnmeldevorrichtung umfasst insbesondere zumindest
ein Energiespeicherelement, das vorzugsweise dazu
vorgesehen ist, die Steuer- oder Regeleinheit, die Sen-
soreinheit und/oder die Kommunikationseinheit mit elek-
trischer Energie zu versorgen. Das Energiespeicherele-
ment ist beispielsweise als Batterie, als Akkupack oder
dergleichen ausgebildet. Insbesondere ist die Energie-
gewinnungseinheit dazu eingerichtet, aus dem Warnsi-
gnal gewonnene elektrische Energie in das Energiespei-
cherelement einzuspeisen. Vorteilhaft kann eine beson-
ders langlebige elektrische Energieversorgung für die
Rauchwarnmeldevorrichtung zur Verfügung gestellt wer-
den. Vorteilhaft kann eine Rauchwarnmeldevorrichtung
mit einem besonders hohen Bedienkomfort zur Verfü-
gung gestellt werden.
[0011] Weiterhin wird ein Verfahren zu einem Betrieb
und/oder einer Kalibrierung einer Rauchwarnmeldevor-
richtung, insbesondere der erfindungsgemäßen Rauch-
warnmeldevorrichtung, die zumindest eine, insbesonde-
re die zuvor bereits genannte, Sensoreinheit zu einem
Erfassen eines Warnsignals eines, insbesondere des zu-
vor bereits genannten, Rauchwarnmelders umfasst vor-
geschlagen. Vorzugsweise wird in einem Verfahrens-
schritt die Steuer- oder Regeleinheit in Abhängigkeit von
dem Rauchwarnmelder, insbesondere in Abhängigkeit
von Warnsignalen des Rauchwarnmelders kalibriert. Es
ist denkbar, dass die Rauchwarnmeldevorrichtung bei
einer Produktion der Rauchwarnmeldevorrichtung auf
den Rauchwarnmelder, insbesondere auf ein Warnsig-
nal des Rauchwarnmelders, kalibriert wird. Es ist auch
denkbar, dass die Rauchwarnmeldevorrichtung von ei-
nem Nutzer vor einer Inbetriebnahme der Rauchwarn-
meldevorrichtung kalibriert wird. Es ist denkbar, dass zu
einer Kalibrierung der Rauchwarnmeldevorrichtung Da-
ten von einer, insbesondere der zuvor bereits genannten,
externen Einheit, insbesondere kabellos oder kabelge-
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bunden, auf die Rauchwarnmeldevorrichtung, vorzugs-
weise auf die Steuer- oder Regeleinheit übertragen wer-
den. Es ist auch denkbar, dass die Steuer- oder Regel-
einheit dazu eingerichtet ist, sich selbst in Abhängigkeit
von einem mittels der Sensoreinheit erfassten Warnsig-
nal des Rauchwarnmelders zu kalibrieren. In einem wei-
teren Verfahrensschritt, insbesondere in einem mit dem
Rauchwarnmelder an der Gebäudestruktur befestigten
Zustand der Rauchwarnmeldevorrichtung, wird in einem
Betriebszustand der Rauchwarnmeldevorrichtung mit-
tels der Sensoreinheit, insbesondere mittels des Akus-
tiksensors, ein Warnsignal des Rauchwarnmelders er-
fasst. In dem weiteren Verfahrensschritt wird vorzugs-
weise mittels der Steuer- oder Regeleinheit anhand von
mittels der Sensoreinheit ermittelten Sensorsignalen er-
mittelt, ob der Rauchwarnmelder ein Warnsignal ausgibt.
In einem zusätzlichen Verfahrensschritt wird eine Infor-
mation zu einem mittels der Sensoreinheit erfassten
Warnsignal des Rauchwarnmelders an die zumindest ei-
ne externe Einheit übertragen. Vorteilhaft kann ein Warn-
signal eines nicht vernetzten Rauchmelders besonders
zuverlässig erkannt und eine Information zu dem Warn-
signal komfortabel an eine externe Einheit, beispielswei-
se ein Smart-Home-System, übertragen werden.
[0012] Ferner wird vorgeschlagen, dass in einem, ins-
besondere dem zuvor bereits genannten weiteren, Ver-
fahrensschritt durch ein, insbesondere akustisches,
Warnsignal des Rauchwarnmelders erzeugbare Vibrati-
onen mittels eines, insbesondere des zuvor bereits ge-
nannten, Vibrationssensors der Sensoreinheit der
Rauchwarnmeldevorrichtung erfasst werden. In dem
weiteren Verfahrensschritt werden vorzugsweise mittels
des Vibrationssensors durch das Warnsignal des Rauch-
warnmelders erzeugbare Vibrationen, die insbesondere
von dem Rauchwarnmelder auf das Gehäuse übertrag-
bar sind, erfasst. Sensorsignale der Sensoreinheit, ins-
besondere zumindest des Vibrationssensors und/oder
des Akustiksensors, werden bevorzugt in dem weiteren
Verfahrensschritt mittels der Steuer- oder Regeleinheit
ausgewertet. Mittels der Steuer- oder Regeleinheit wird
insbesondere in dem weiteren Verfahrensschritt in Ab-
hängigkeit von Sensorsignalen der Sensoreinheit, ins-
besondere zumindest des Vibrationssensors und/oder
des Akustiksensors, ermittelt, ob der Rauchwarnmelder
ein Warnsignal ausgibt. Vorteilhaft kann ein Warnsignal
des Rauchwarnmelders anhand von durch das Warnsi-
gnal verursachten Vibrationen erfasst werden.
[0013] Außerdem wird vorgeschlagen, dass in einem,
insbesondere dem zuvor bereits genannten weiteren,
Verfahrensschritt ein optisches Warnsignal des Rauch-
warnmelders durch einen, insbesondere den zuvor be-
reits genannten, optischen Sensor der Sensoreinheit der
Rauchwarnmeldevorrichtung erfasst wird. Vorteilhaft
kann das Warnsignal besonders zuverlässig erfasst wer-
den.
[0014] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass in ei-
nem, insbesondere dem zuvor bereits genannten, Ver-
fahrensschritt mittels eines, insbesondere des zuvor be-

reits genannten, Maschinenlernmoduls einer, insbeson-
dere der zuvor bereits genannten, Steuer- oder Regel-
einheit der Rauchwarnmeldevorrichtung ein Alarmer-
kennungseinlernprozess durchgeführt wird. Die Steuer-
oder Regeleinheit wird vorzugsweise mittels des Alar-
merkennungseinlernprozesses des Maschinenlernmo-
duls in dem Verfahrensschritt zu einer Ermittlung eines
Warnsignals des Rauchwarnmelders aus mittels der
Sensoreinheit erfassten Sensorsignalen angelernt, vor-
zugsweise anhand von Testwarnsignalen, die insbeson-
dere durch den Rauchwarnmelder ausgegeben werden.
Bevorzugt wird der Alarmerkennungseinlernprozess
durch ein mittels der Kommunikationseinheit übertrag-
bares Steuersignal von der zumindest einen externen
Einheit oder durch eine Betätigung des Eingabeelements
in dem Verfahrensschritt aktiviert. In dem Verfahrens-
schritt wird insbesondere über das Ausgabeelement der
Rauchwarnmeldevorrichtung akustisch, optisch
und/oder haptisch eine Information zu einem Status, vor-
zugsweise einem Abschluss, des Alarmerkennungsein-
lernprozesses ausgegeben. Ferner ist auch denkbar,
dass in dem weiteren Verfahrensschritt bei einer Ermitt-
lung eines Warnsignals des Rauchwarnmelders durch
die Steuer- oder Regeleinheit anhand von mittels der
Sensoreinheit ermittelten Sensorsignalen, ein weiteres
Warnsignal über das Ausgabeelement der Rauchwarn-
meldevorrichtung ausgegeben wird. Es ist denkbar, dass
das Ausgabeelement der Rauchwarnmeldevorrichtung
zu einer Ausgabe eines Warnsignals durch die Steuer-
oder Regeleinheit angesteuert wird, wenn die Steuer-
oder Regeleinheit über die Kommunikationseinheit ein
entsprechendes Steuersignal von der zumindest einen
externen Einheit empfängt. Vorteilhaft kann die Rauch-
warnmeldevorrichtung besonders komfortabel konfigu-
riert werden. Vorteilhaft kann die Rauchwarnmeldevor-
richtung auf unterschiedliche Rauchwarnmelder konfigu-
riert werden.
[0015] Weiterhin wird vorgeschlagen, dass in einem,
insbesondere dem zuvor bereits genannten weiteren,
Verfahrensschritt aus dem Warnsignal des Rauchwarn-
melders mittels einer, insbesondere der zuvor bereits ge-
nannten, Energiegewinnungseinheit der Rauchwarn-
meldevorrichtung elektrische Energie gewonnen wird. In
dem weiteren Verfahrensschritt wird insbesondere mit-
tels der Energiegewinnungseinheit aus dem Warnsignal
des Rauchwarnmelders elektrische Energie zu einer Da-
tenübertragung zwischen der Rauchwarnmeldevorrich-
tung und der zumindest einen externen Einheit gewon-
nen. Insbesondere wird in dem weiteren Verfahrens-
schritt mittels der Energiegewinnungseinheit gewonne-
ne elektrische Energie in das Energiespeicherelement
eingespeist. Vorteilhaft kann die Rauchwarnmeldevor-
richtung mit einem besonders geringen Wartungsauf-
wand betrieben werden. Vorteilhaft kann Energie aus
dem Warnsignal zum Betrieb der Rauchwarnmeldevor-
richtung genutzt werden.
[0016] Die erfindungsgemäße Rauchwarnmeldevor-
richtung und/oder das erfindungsgemäße Verfahren sol-
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len/soll hierbei nicht auf die oben beschriebene Anwen-
dung und Ausführungsform beschränkt sein. Insbeson-
dere können/kann die erfindungsgemäße Rauchwarn-
meldevorrichtung und/oder das erfindungsgemäße Ver-
fahren zu einer Erfüllung einer hierin beschriebenen
Funktionsweise eine von einer hierin genannten Anzahl
von einzelnen Elementen, Bauteilen und Einheiten sowie
Verfahrensschritten abweichende Anzahl aufweisen.
Zudem sollen bei den in dieser Offenbarung angegebe-
nen Wertebereichen auch innerhalb der genannten
Grenzen liegende Werte als offenbart und als beliebig
einsetzbar gelten.

Zeichnung

[0017] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-
den Zeichnungsbeschreibung. In der Zeichnung ist ein
Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Die
Zeichnung, die Beschreibung und die Ansprüche enthal-
ten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der Fachmann
wird die Merkmale zweckmäßigerweise auch einzeln be-
trachten und zu sinnvollen weiteren Kombinationen zu-
sammenfassen.
[0018] Es zeigen:

Fig. 1 eine erfindungsgemäße Rauchwarnmeldevor-
richtung in einem an einem Rauchwarnmelder
angeordneten Zustand in einer schematischen
Darstellung,

Fig. 2 die erfindungsgemäße Rauchwarnmeldevor-
richtung in einer schematischen Darstellung
und

Fig. 3 einen schematischen Ablauf eines erfindungs-
gemäßen Verfahrens zu einem Betrieb
und/oder einer Kalibrierung der erfindungsge-
mäßen Rauchwarnmeldevorrichtung.

Beschreibung des Ausführungsbeispiels

[0019] Figur 1 zeigt eine Rauchwarnmeldevorrichtung
10 und einen Rauchwarnmelder 14. Die Rauchwarnmel-
devorrichtung 10 umfasst zumindest eine Sensoreinheit
12 zu einem Erfassen eines Warnsignals des Rauch-
warnmelders 14. Die Rauchwarnmeldevorrichtung 10
umfasst zumindest eine Kommunikationseinheit 16 zu
einer datentechnischen Kommunikation mit zumindest
einer, insbesondere von einem Rauchwarnmelder 14
verschiedenen, externen Einheit 18. Die Rauchwarnmel-
devorrichtung 10 umfasst zumindest eine Befestigungs-
einheit 20 zu einer, insbesondere lösbaren, Befestigung
an dem Rauchwarnmelder 14. Die Rauchwarnmeldevor-
richtung 10 umfasst insbesondere zumindest ein Gehäu-
se 42. Das Gehäuse 42 ist flach, insbesondere tellerför-
mig, ausgebildet. Das Gehäuse 42 weist eine flache Zy-
linderform auf. Alternativ ist auch denkbar, dass das Ge-
häuse 42 würfelförmig, kugelförmig ist oder eine andere,
einem Fachmann als sinnvoll erscheinende Form auf-
weist. Die Befestigungseinheit 20 ist an dem Gehäuse

42 angeordnet. Die Befestigungseinheit 20 umfasst zu-
mindest zwei Befestigungselemente 40 zu einer Befes-
tigung des Gehäuses 42 an dem Rauchwarnmelder 14
(vgl. Figur 2). Alternativ ist auch denkbar, dass die Be-
festigungseinheit 20 lediglich ein Befestigungselement
40 oder mehr als zwei Befestigungselemente 40 auf-
weist. Die zwei Befestigungselemente 40 sind als Aus-
nehmungen in dem Gehäuse 42 für eine Schraube oder
dergleichen ausgebildet. Alternativ ist auch denkbar,
dass die zwei Befestigungselemente 40 jeweils als ein
Klebeband, insbesondere als ein doppelseitiges Klebe-
band, als ein Klettstreifen, als ein Permanentmagnet, als
ein Formschlusselement, als ein Rastvorsprung, als eine
Rastausnehmung, als eine Klemme oder als ein anderes,
einem Fachmann als sinnvoll erscheinendes Befesti-
gungselement 40 ausgebildet ist. Beispielsweise ist al-
ternativ auch denkbar, dass die Befestigungseinheit 20
ein als Bajonettverschluss ausgebildetes Befestigungs-
element zu einer Aufnahme des Rauchwarnmelders 14
aufweist, wobei der Bajonettverschluss insbesondere
durch das Gehäuse 42 gebildet ist. Es ist alternativ auch
denkbar, dass die zwei Befestigungselemente 40 als
voneinander verschiedene Befestigungselemente aus-
gebildet sind.
[0020] Der Rauchwarnmelder 14 weist zumindest ein
zu den zwei Befestigungselementen 40 korrespondie-
rendes Befestigungselement (hier nicht darstellt) auf,
vorzugsweise Ausnehmungen in einem Rauchwarnmel-
dergehäuse des Rauchwarnmelders 14. Alternativ ist je-
doch auch denkbar, dass der Rauchwarnmelder 14 ein
Befestigungselement (hier nicht dargestellt) aufweist,
das beispielsweise als eine Klebefläche, als ein Klebe-
band, als ein Klettstreifen, als ein Permanentmagnet, als
ein Formschlusselement, als eine Rastausnehmung, als
ein Rastvorsprung, als eine Klemme oder als ein ande-
res, einem Fachmann als sinnvoll erscheinendes Befes-
tigungselement ausgebildet ist. Es ist auch denkbar,
dass der Rauchwarnmelder 14 frei von speziell zu den
zwei Befestigungselementen 40 der Befestigungseinheit
20 der Rauchwarnmeldevorrichtung 10 korrespondie-
renden Befestigungselementen ausgebildet ist. Das Ge-
häuse 42 ist durch die zwei Befestigungselemente 40 an
einer Gebäudestruktur 22 befestigbar. Es ist alternativ
oder zusätzlich auch denkbar, dass die Befestigungsein-
heit 20 zumindest ein weiteres Befestigungselement
(hier nicht dargestellt) umfasst, um das Gehäuse 42 an
einer Gebäudestruktur 22 zu befestigen. Es ist denkbar,
dass das weitere Befestigungselement identisch oder
verschieden zu den zwei Befestigungselementen 40 der
Befestigungseinheit 20 ausgebildet ist.
[0021] Die Befestigungseinheit 20 ist dazu vorgese-
hen, den Rauchwarnmelder 14 an der Gebäudestruktur
22 zu befestigen. Der Rauchwarnmelder 14 ist über die
zumindest zwei Befestigungselemente 40 der Befesti-
gungseinheit 20 an der Gebäudestruktur 22 befestigbar.
Der Rauchwarnmelder 14 ist durch eine Befestigung des
Gehäuses 42, insbesondere mittels einer Verschrau-
bung, durch die zwei Befestigungselemente 40 der Be-
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festigungseinheit 20 mit der Gebäudestruktur 22 zwi-
schen dem Gehäuse 42 und der Gebäudestruktur 22 be-
festigbar, insbesondere verklemmbar. Es ist alternativ
auch denkbar, dass der Rauchwarnmelder 14 mittels des
weiteren Befestigungselements der Befestigungseinheit
20 und/oder mittels zumindest einem zusätzlichen Be-
festigungselement (hier nicht dargestellt) der Befesti-
gungseinheit 20 an der Gebäudestruktur 22 befestigbar
ist. Ferner ist alternativ auch denkbar, dass die Befesti-
gungseinheit 20 derart ausgebildet ist, dass das Gehäu-
se 42 in einem an der Gebäudestruktur 22 befestigten
Zustand des Gehäuses 42 und des Rauchwarnmelders
14 zwischen dem Rauchwarnmelder 14 und der Gebäu-
destruktur 22 angeordnet ist.
[0022] Die Sensoreinheit 12 und/oder die Kommuni-
kationseinheit 16 sind/ist an, insbesondere zumindest
teilweise in, dem Gehäuse 42 angeordnet. Die Kommu-
nikationseinheit 16 ist zu einer kontaktlosen datentech-
nischen Kommunikation mit der zumindest einen exter-
nen Einheit 18 vorgesehen. Alternativ oder zusätzlich ist
auch denkbar, dass die Kommunikationseinheit 16 zu
einer kontaktbasierten datentechnischen Kommunikati-
on mit der zumindest einen externen Einheit 18 vorge-
sehen ist. Die Kommunikationseinheit 16 ist als eine
funkbasierte Kommunikationseinheit ausgebildet. Alter-
nativ ist auch denkbar, dass die Kommunikationseinheit
16 als eine induktionsbasierte Kommunikationseinheit,
als eine kontaktbasierte elektrische Kommunikationsein-
heit, als eine, insbesondere kontaktbasierte und/oder
kontaktlose, optische Kommunikationseinheit oder als
eine andere, einem Fachmann als sinnvoll erscheinende
Kommunikationseinheit ausgebildet ist. Die externe Ein-
heit 18 ist beispielsweise als ein Smartphone, als ein
Laptop, als ein Rechner, als ein Server, als eine Cloud,
als ein Gateway, insbesondere als ein Smart-Home-
Gateway, oder als eine andere, einem Fachmann als
sinnvoll erscheinende externe Einheit ausgebildet.
[0023] Die Sensoreinheit 12 ist dazu vorgesehen, ein
Warnsignal des Rauchwarnmelders 14 optisch, akus-
tisch oder haptisch zu erfassen. Die Sensoreinheit 12
umfasst zumindest einen Akustiksensor (hier nicht dar-
gestellt), insbesondere ein Mikrofon, der dazu eingerich-
tet ist, ein akustisches Warnsignal des Rauchwarnmel-
ders 14 zu erfassen. Die Kommunikationseinheit 16 ist
dazu vorgesehen, eine Information zu einem mittels der
Sensoreinheit 12 erfassten Warnsignal des Rauchwarn-
melders 14 an die zumindest eine externe Einheit 18 zu
übertragen.
[0024] Die Sensoreinheit 12 umfasst einen Vibrations-
sensor 24, der dazu vorgesehen ist, Vibrationen zu er-
fassen, die durch ein, insbesondere akustisches, Warn-
signal des Rauchwarnmelders 14 erzeugbar sind. Der
Vibrationssensor 24 ist dazu eingerichtet, durch das
Warnsignal des Rauchwarnmelders 14 erzeugbare Vib-
rationen, die beispielsweise von dem Rauchwarnmelder
14 auf das Gehäuse 42 übertragbar sind, zu erfassen.
Die Rauchwarnmeldevorrichtung 10 umfasst zumindest
eine Steuer- oder Regeleinheit 28. Die Steuer- oder Re-

geleinheit 28 ist dazu eingerichtet, Sensorsignale der
Sensoreinheit 12, insbesondere zumindest des Vibra-
tionssensors 24 und/oder des Akustiksensors, auszu-
werten. Die Steuer- oder Regeleinheit 28 ist dazu einge-
richtet, in Abhängigkeit von Sensorsignalen der Senso-
reinheit 12, insbesondere zumindest des Vibrationssen-
sors 24 und/oder des Akustiksensors, zu ermitteln, ob
der Rauchwarnmelder 14 ein Warnsignal ausgibt. Die
Steuer- oder Regeleinheit 28 umfasst zumindest einen
Prozessor (hier nicht dargestellt) und ein Speicherele-
ment (hier nicht dargestellt) sowie ein auf dem Speicher-
element gespeichertes Betriebsprogramm. Das Spei-
cherelement ist als digitales Speichermedium, beispiels-
weise als eine Festplatte oder dergleichen ausgebildet.
Der Vibrationssensor 24 ist derart an, insbesondere in,
dem Gehäuse 42 angeordnet, dass der Vibrationssensor
24 zumindest in einem an dem Rauchwarnmelder 14 an-
geordneten Zustand auf einer dem Rauchwarnmelder 14
zugewandten Seite des Gehäuses 42 angeordnet ist.
[0025] Die Sensoreinheit 12 umfasst zumindest einen
optischen Sensor 26, der dazu vorgesehen ist, ein opti-
sches Warnsignal des Rauchwarnmelders 14 zu erfas-
sen. Der Rauchwarnmelder 14 umfasst beispielsweise
zumindest ein Ausgabeelement zu einer optischen Aus-
gabe des Warnsignals, wobei das Ausgabeelement als
eine LED, als eine Glühlampe oder als ein anderes, ei-
nem Fachmann als sinnvoll erscheinendes Ausgabeele-
ment zu einer optischen Ausgabe eines Warnsignals
ausgebildet ist. Der optische Sensor 26 ist als ein, be-
vorzugt flexibler, Lichtleiter ausgebildet, der insbesonde-
re zu einem Erfassen des Warnsignals mit dem Ausga-
beelement des Rauchwarnmelders 14 verbindbar ist,
vorzugsweise ohne das Ausgabeelement zu verdunkeln.
Es ist alternativ oder zusätzlich denkbar, dass der opti-
sche Sensor 26 einen Kamerasensor, einen CMOS-Sen-
sor, einen CCD-Sensor, eine Photozelle, eine Photodi-
ode oder dergleichen umfasst.
[0026] Die Steuer- oder Regeleinheit 28 umfasst zu-
mindest ein Maschinenlernmodul 30, das dazu einge-
richtet ist, einen Alarmerkennungseinlernprozess durch-
zuführen. Die Steuer- oder Regeleinheit 28 ist mittels des
Alarmerkennungseinlernprozesses des Maschinenlern-
moduls 30 zu einer Ermittlung eines Warnsignals des
Rauchwarnmelders 14 aus mittels der Sensoreinheit 12
erfassten Sensorsignalen anlernbar, vorzugsweise an-
hand von Testwarnsignalen, die insbesondere durch den
Rauchwarnmelder 14 ausgebbar sind. Eine Durchfüh-
rung des Alarmerkennungseinlernprozesses trainiert
das Maschinenlernmodul 30. Die Steuer- oder Regelein-
heit 28, insbesondere das Maschinenlernmodul 30, ist
mittels der Kommunikationseinheit 16 über die zumin-
dest eine externe Einheit 18 ansteuerbar. Der Alarmer-
kennungseinlernprozess ist durch ein mittels der Kom-
munikationseinheit 16 übertragbares Steuersignal von
der zumindest einen externen Einheit 18 aktivierbar. Al-
ternativ oder zusätzlich ist auch denkbar, dass die
Rauchwarnmeldevorrichtung 10 zumindest ein Eingabe-
element (hier nicht dargestellt), beispielsweise eine Tas-
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te, einen Knopf, einen Schalter, einen Touchscreen oder
dergleichen, umfasst, wobei insbesondere durch eine
Betätigung des Eingabeelements der Alarmerkennungs-
einlernprozess aktivierbar ist. Ferner ist denkbar, dass
die Rauchwarnmeldevorrichtung 10 zumindest ein Aus-
gabeelement (hier nicht dargestellt) umfasst. Das Aus-
gabeelement der Rauchwarnmeldevorrichtung 10 ist
vorzugsweise an dem Gehäuse 42 angeordnet. Das Aus-
gabeelement der Rauchwarnmeldevorrichtung 10 ist bei-
spielsweise als ein Lautsprecher, als eine LED, als eine
Glühlampe oder als ein anderes, einem Fachmann als
sinnvoll erscheinendes Ausgabeelement ausgebildet.
Das Ausgabeelement der Rauchwarnmeldevorrichtung
10 ist bevorzugt zumindest dazu vorgesehen, einem Nut-
zer akustisch, optisch und/oder haptisch einen Ab-
schluss des Alarmerkennungseinlernprozesses zu sig-
nalisieren. Ferner ist auch denkbar, dass das Ausgabe-
element der Rauchwarnmeldevorrichtung 10 dazu vor-
gesehen ist, bei einer Ermittlung eines Warnsignals des
Rauchwarnmelders 14 durch die Steuer- oder Regelein-
heit 28 anhand von mittels der Sensoreinheit 12 ermit-
telten Sensorsignalen, ein weiteres Warnsignal auszu-
geben. Die Steuer- oder Regeleinheit 28 ist dazu einge-
richtet, das Ausgabeelement der Rauchwarnmeldevor-
richtung 10 zu einer Ausgabe eines weiteren Warnsig-
nals anzusteuern, wenn die Steuer- oder Regeleinheit
28 über die Kommunikationseinheit 16 ein entsprechen-
des Steuersignal von der zumindest einen externen Ein-
heit 18 empfängt.
[0027] Die Rauchwarnmeldevorrichtung 10 umfasst
eine Energiegewinnungseinheit 32, die dazu vorgesehen
ist, aus dem Warnsignal des Rauchwarnmelders 14 elek-
trische Energie zu gewinnen. Die Energiegewinnungs-
einheit 32 ist dazu vorgesehen, aus dem Warnsignal des
Rauchwarnmelders 14 elektrische Energie zu einer Da-
tenübertragung zwischen der Rauchwarnmeldevorrich-
tung 10 und der zumindest einen externen Einheit 18 zu
gewinnen. Die Energiegewinnungseinheit 32 ist dazu
eingerichtet, aus Schallwellen, Vibrationen und/oder
elektromagnetischer Strahlung, die durch das Warnsig-
nal des Rauchwarnmelders 14 erzeugbar sind/ist, elek-
trische Energie zu gewinnen. Die Energiegewinnungs-
einheit 32 umfasst zumindest einen Nanogenerator. Die
Rauchwarnmeldevorrichtung 10 umfasst insbesondere
zumindest ein Energiespeicherelement (hier nicht dar-
gestellt), das vorzugsweise dazu vorgesehen ist, die
Steuer- oder Regeleinheit 28, die Sensoreinheit 12
und/oder die Kommunikationseinheit 16 mit elektrischer
Energie zu versorgen. Das Energiespeicherelement ist
beispielsweise als Batterie, als Ackupack oder derglei-
chen ausgebildet. Die Energiegewinnungseinheit 32 ist
dazu eingerichtet, aus dem Warnsignal gewonnene elek-
trische Energie in das Energiespeicherelement einzu-
speisen.
[0028] Figur 3 zeigt einen schematischen Ablauf eines
Verfahrens zu einem Betrieb und/oder einer Kalibrierung
der Rauchwarnmeldevorrichtung 10. In einem Verfah-
rensschritt 36 wird die Steuer- oder Regeleinheit 28 in

Abhängigkeit von dem Rauchwarnmelder 14, insbeson-
dere in Abhängigkeit von Warnsignalen des Rauchwarn-
melders 14 kalibriert. Es ist denkbar, dass die Rauch-
warnmeldevorrichtung 10 bei einer Produktion der
Rauchwarnmeldevorrichtung 10 auf den Rauchwarn-
melder 14, insbesondere auf ein Warnsignal des Rauch-
warnmelders 14, kalibriert wird. Es ist auch denkbar,
dass die Rauchwarnmeldevorrichtung 10 von einem Nut-
zer vor einer Inbetriebnahme der Rauchwarnmeldevor-
richtung 10 kalibriert wird. Die Steuer- oder Regeleinheit
28 ist dazu eingerichtet, sich selbst in Abhängigkeit von
einem mittels der Sensoreinheit 12 erfassten Warnsignal
des Rauchwarnmelders 14 zu kalibrieren. In dem Ver-
fahrensschritt 36 wird mittels des Maschinenlernmoduls
30 der Steuer- oder Regeleinheit 28 der Rauchwarnmel-
devorrichtung 10 ein Alarmerkennungseinlernprozess
durchgeführt. Die Steuer- oder Regeleinheit 28 wird mit-
tels des Alarmerkennungseinlernprozesses des Maschi-
nenlernmoduls 30 in dem Verfahrensschritt 36 zu einer
Ermittlung eines Warnsignals des Rauchwarnmelders 14
aus mittels der Sensoreinheit 12 erfassten Sensorsigna-
len angelernt, vorzugsweise anhand von Testwarnsig-
nalen, die durch den Rauchwarnmelder 14 ausgegeben
werden. Der Alarmerkennungseinlernprozess wird durch
ein mittels der Kommunikationseinheit 16 übertragbares
Steuersignal von der zumindest einen externen Einheit
18 in dem Verfahrensschritt 36 oder durch eine Betäti-
gung des Eingabeelements aktiviert. In dem Verfahrens-
schritt 36 wird über das Ausgabeelement der Rauch-
warnmeldevorrichtung 10 akustisch, optisch und/oder
haptisch eine Information zu einem Status, vorzugsweise
einem Abschluss, des Alarmerkennungseinlernprozes-
ses ausgegeben. Es ist alternativ auch denkbar, dass zu
einer Kalibrierung der Rauchwarnmeldevorrichtung 10
Daten von einer, insbesondere der zuvor bereits genann-
ten, externen Einheit 18, insbesondere kabellos oder ka-
belgebunden, auf die Rauchwarnmeldevorrichtung 10,
vorzugsweise auf die Steuer- oder Regeleinheit 28 über-
tragen werden.
[0029] In einem weiteren Verfahrensschritt 34, insbe-
sondere in einem mit dem Rauchwarnmelder 14 an der
Gebäudestruktur 22 befestigten Zustand der Rauch-
warnmeldevorrichtung 10, wird in einem Betriebszustand
der Rauchwarnmeldevorrichtung 10 mittels der Sensor-
einheit 12, insbesondere zumindest mittels des Akustik-
sensors, ein Warnsignal des Rauchwarnmelders 14 er-
fasst. In dem weiteren Verfahrensschritt 34 werden durch
ein, insbesondere akustisches, Warnsignal des Rauch-
warnmelders 14 erzeugbare Vibrationen mittels des Vi-
brationssensors 24 der Sensoreinheit 12 der Rauch-
warnmeldevorrichtung 10 erfasst. In dem weiteren Ver-
fahrensschritt 34 wird ein optisches Warnsignal des
Rauchwarnmelders 14 durch den optischen Sensor 26
der Sensoreinheit 12 der Rauchwarnmeldevorrichtung
10 erfasst. In dem weiteren Verfahrensschritt 34 wird mit-
tels der Steuer- oder Regeleinheit 28 anhand von mittels
der Sensoreinheit 12 ermittelten Sensorsignalen ermit-
telt, ob der Rauchwarnmelder 14 ein Warnsignal ausgibt.
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Ferner ist auch denkbar, dass in dem weiteren Verfah-
rensschritt 34 bei einer Ermittlung eines Warnsignals des
Rauchwarnmelders 14 durch die Steuer- oder Regelein-
heit 28 anhand von mittels der Sensoreinheit 12 ermit-
telten Sensorsignalen, ein weiteres Warnsignal über das
Ausgabeelement der Rauchwarnmeldevorrichtung 10
ausgegeben wird. Es ist denkbar, dass das Ausgabee-
lement der Rauchwarnmeldevorrichtung 10 zu einer
Ausgabe eines Warnsignals durch die Steuer- oder Re-
geleinheit 28 angesteuert wird, wenn die Steuer- oder
Regeleinheit 28 über die Kommunikationseinheit 16 ein
entsprechendes Steuersignal von der zumindest einen
externen Einheit 18 empfängt.
[0030] In dem weiteren Verfahrensschritt 34 wird aus
dem Warnsignal des Rauchwarnmelders 14 mittels der
Energiegewinnungseinheit 32 der Rauchwarnmeldevor-
richtung 10 elektrische Energie gewonnen. In dem wei-
teren Verfahrensschritt 34 wird mittels der Energiegewin-
nungseinheit 32 aus dem Warnsignal des Rauchwarn-
melders 14 elektrische Energie zu einer Datenübertra-
gung zwischen der Rauchwarnmeldevorrichtung 10 und
der zumindest einen externen Einheit 18 gewonnen. In
dem weiteren Verfahrensschritt 34 wird mittels der En-
ergiegewinnungseinheit 32 gewonnene elektrische En-
ergie in das Energiespeicherelement eingespeist.
[0031] In einem zusätzlichen Verfahrensschritt 38 wird
eine Information zu einem mittels der Sensoreinheit 12
erfassten Warnsignal des Rauchwarnmelders 14 an die
zumindest eine externe Einheit 18 übertragen. Es ist
denkbar, dass die externe Einheit 18 zumindest ein Aus-
gabemittel, beispielsweise einen Bildschirm, einen Laut-
sprecher, eine LED, eine Glühlampe oder dergleichen,
zu einer Ausgabe einer Information zu dem ermittelten
Warnsignal, vorzugsweise an einen Nutzer, umfasst.

Patentansprüche

1. Rauchwarnmeldevorrichtung (10) mit zumindest ei-
ner Sensoreinheit (12) zu einem Erfassen eines
Warnsignals eines Rauchwarnmelders (14), mit zu-
mindest einer Kommunikationseinheit (16) zu einer
datentechnischen Kommunikation mit zumindest ei-
ner, insbesondere von einem Rauchwarnmelder
(14) verschiedenen, externen Einheit (18) und mit
zumindest einer Befestigungseinheit (20) zu einer,
insbesondere lösbaren, Befestigung an dem Rauch-
warnmelder (14).

2. Rauchwarnmeldevorrichtung (10) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Befestigungs-
einheit (20) dazu vorgesehen ist, den Rauchwarn-
melder (14) an einer Gebäudestruktur (22) zu befes-
tigen.

3. Rauchwarnmeldevorrichtung (10) nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Senso-
reinheit (12) einen Vibrationssensor (24) aufweist,

der dazu vorgesehen ist, Vibrationen zu erfassen,
die durch ein, insbesondere akustisches, Warnsig-
nal des Rauchwarnmelders (14) erzeugbar sind.

4. Rauchwarnmeldevorrichtung (10) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Sensoreinheit (12) zumindest ei-
nen optischen Sensor (26) umfasst, der dazu vorge-
sehen ist, ein optisches Warnsignal des Rauchwarn-
melders (14) zu erfassen.

5. Rauchwarnmeldevorrichtung (10) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet
durch eine Steuer- oder Regeleinheit (28), die zu-
mindest ein Maschinenlernmodul (30) umfasst, das
dazu eingerichtet ist, einen Alarmerkennungsein-
lernprozess durchzuführen.

6. Rauchwarnmeldevorrichtung (10) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet
durch eine Energiegewinnungseinheit (32), die da-
zu vorgesehen ist, aus dem Warnsignal des Rauch-
warnmelders (14) elektrische Energie zu gewinnen.

7. Verfahren zu einem Betrieb und/oder einer Kalibrie-
rung einer Rauchwarnmeldevorrichtung (10), insbe-
sondere einer Rauchwarnmeldevorrichtung (10)
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, mit zu-
mindest einer Sensoreinheit (12) zu einem Erfassen
eines Warnsignals eines Rauchwarnmelders (14).

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in einem Verfahrensschritt (34)
durch ein, insbesondere akustisches, Warnsignal
des Rauchwarnmelders (14) erzeugbare Vibratio-
nen mittels eines Vibrationssensors (24) der Senso-
reinheit (12) der Rauchwarnmeldevorrichtung (10)
erfasst werden.

9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in einem Verfahrensschritt (34)
ein optisches Warnsignal des Rauchwarnmelders
(14) durch einen optischen Sensor (26) der Senso-
reinheit (12) der Rauchwarnmeldevorrichtung (10)
erfasst wird.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass in einem Verfahrens-
schritt (36) mittels eines Maschinenlernmoduls (30)
einer Steuer- oder Regeleinheit (28) der Rauchwarn-
meldevorrichtung (10) ein Alarmerkennungseinlern-
prozess durchgeführt wird.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in einem Verfahrensschritt (34) aus
dem Warnsignal des Rauchwarnmelders (14) mittels
einer Energiegewinnungseinheit (32) der Rauch-
warnmeldevorrichtung (10) elektrische Energie ge-
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wonnen wird.
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